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Übersicht Aussagefreiheit und Belehrung 

 
 

     Angaben 
 
 
 

zur Person                                                    zur Sache 
 
             (Identitätsfeststellung)                   (Tatverdacht) 

 
 

           gegenüber          gegenüber               gegenüber  
           jeder zuständigen Behörde       Polizei         Staatsanwalt, Richter 

                                                           
Angabepflicht für 

           jedermann, § 111 OWiG 
 
 

Aussagefreiheit           Aussage-             Aussage- 
für jedermann            freiheit für             pflicht für 

           Beschuldigten    Zeugen 
 
           § 136 StPO          §§ 52-55,  
                                                                                           §§ 161a, 70 
           StPO  

  
 

Pflichten des Zeugen 
 

1. Erscheinungspflicht      Folgen:  
- gegenüber Richter     bei Verstößen gegen 1. und 2.: 
- gegenüber Staatsanwaltschaft   zwangsweise Vorführung sowie 
- nicht gegenüber Polizei, s.o.   Ordnungsgeld und Ordnungshaft 

 
2. Aussagepflicht      zusätzlich Strafbarkeit wegen 

- Richtigkeit      Falschaussagen gegenüber 
- Vollständigkeit     Richtern 

 
3. Eidesleistung 

- nur gegenüber Richtern 
 


